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Text 

Ersatzzeiten für Zeiten der Kindererziehung aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 und vor 
dem 1. Jänner 2005 

§ 107a. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 und vor dem 1. Jänner 2005 
gelten unter der Voraussetzung, daß eine Beitragszeit nach diesem Bundesgesetz vorangeht oder 
nachfolgt, überdies bei einer (einem) Versicherten, die (der) ihr (sein) Kind (Abs. 2) tatsächlich und 
überwiegend erzogen hat, die Zeit dieser Erziehung im Inland im Ausmaß von höchstens 48 
Kalendermonaten, gezählt ab der Geburt des Kindes. Im Fall einer Mehrlingsgeburt verlängert sich diese 
Frist auf 60 Kalendermonate. 

(2) Als Kind im Sinne des Abs. 1 gelten: 

 1. die ehelichen und die legitimierten Kinder des (der) Versicherten; 

 2. die unehelichen Kinder einer weiblichen Versicherten; 

 3. die unehelichen Kinder eines männlichen Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch Urteil oder 
durch Anerkenntnis festgestellt ist (§ 163b ABGB); 

 4. die Stiefkinder; 

 5. die Wahlkinder; 

 6. die Pflegekinder, sofern die Übernahme der unentgeltlichen Pflege nach dem 31. Dezember 1987 
erfolgte. 
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(3) Liegt die Geburt (Annahme an Kindes Statt, Übernahme der unentgeltlichen Pflege des Kindes) 
eines weiteren Kindes vor dem Ablauf der 48-Kalendermonate-Frist (60-Kalendermonate-Frist), so 
erstreckt sich diese nur bis zu dieser neuerlichen Geburt (Annahme an Kindes Statt, Übernahme der 
unentgeltlichen Pflege des Kindes); endet die Erziehung des weiteren Kindes (Abs. 1) vor Ablauf dieser 
48-Kalendermonate-Frist (60-Kalendermonate-Frist), sind die folgenden Kalendermonate bis zum Ablauf 
wieder zu zählen. 

(4) Anspruch für ein und dasselbe Kind besteht in den jeweiligen Zeiträumen nur für die Person, die 
das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen hat. Für die Zuordnung zum jeweiligen Elternteil gelten 
die Abs. 5, 6 und 7. 

(5) Für den Elternteil, 

 1. der im maßgeblichen Zeitraum Kinderbetreuungsgeld, Karenzgeld, Sondernotstandshilfe oder 
eine Leistung nach dem Betriebshilfegesetz bezogen hat, oder 

 2. der im maßgeblichen Zeitraum nicht der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
unterlag, während der andere Elternteil in der Pensionsversicherung pflichtversichert war, 

besteht die Vermutung, daß er das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen hat. 

Hinsichtlich der in Z 2 genannten Personen kann der Elternteil, der im maßgeblichen Zeitraum der 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung unterlegen ist, diese Vermutung widerlegen. 

(6) Waren beide Elternteile in der Pensionsversicherung pflichtversichert oder lag bei keinem der 
Elternteile eine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung bzw. ein Kinderbetreuungsgeldbezug 
oder Karenzgeldbezug vor oder bezogen beide Elternteile Karenzgeld (Karenzgeld bei 
Teilzeitbeschäftigung) besteht die Vermutung, daß die weibliche Versicherte das Kind tatsächlich und 
überwiegend erzogen hat. Diese Vermutung kann widerlegt werden. 

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 145/2003) 

(8) Für jeden Ersatzmonat auf Grund der Erziehung eines Wahl- oder Pflegekindes (Abs. 2 Z 5 und 
6) ist aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ein Beitrag in der Höhe von 22,8% der 
Beitragsgrundlage zu entrichten. Als Beitragsgrundlage gilt die im § 227a Abs. 8 zweiter Satz des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes genannte. 
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